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1. Planinhalte  

 

1.1 Art der baulichen Nutzung  

1.1.1 Gewerbegebiete 

 

Im Gewerbegebiet (GE 1, GE 2.1, GE 2.2, GE 3.1, GE 3.2 und GE 3.3) sind gemäß § 8 Abs. 2 

BauNVO allgemein zulässig: 

 
1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 

Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, Lagerplätze 

und öffentliche Betriebe, 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

3. Tankstellen, 

4. Anlagen für sportliche Zwecke. 

 

Ausnahmsweise können gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 

 
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 

und Baumasse untergeordnet sind, 

2. Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

 

Soweit nachfolgend von zentrenrelevanten, nahversorgungsrelevanten und nicht-zentrenrele-

vanten Sortimenten die Rede ist, bestimmt sich dies nach der Würselener Liste (2. Änderung, 

2024). Die Würselener Liste ist als Anhang 1 beigefügt. 

 

In den Gewerbegebieten sind gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO Einzelhandelsbetriebe 

mit zentrenrelevanten sowie nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten mit dem Verkauf an 

letzte Verbraucher unzulässig.  

 

Ausnahmsweise können gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO Verkaufsstätten mit zen-

trenrelevanten oder nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten in Verbindung mit Gewerbe- 

oder Handwerksbetrieben zugelassen werden, sofern 

• die angebotenen Waren aus eigener Herstellung auf dem Betriebsgrundstück stam-

men oder im Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren oder mit den angebo-

tenen Handwerksleistungen stehen und 

• die Verkaufsfläche dem Betrieb zugeordnet und in Grundfläche und Baumasse unter-

geordnet ist. 

 

In den Gewerbegebieten sind gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO Betriebsbereiche 

im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG bzw. Anlagen, in denen entsprechende Mengen gefährli-

cher Stoffe eingesetzt werden und die aufgrund dessen unter den Geltungsbereich der 12. 

BImSchV (Störfallverordnung) fallen, unzulässig. 

 

In den Gewerbegebieten sind die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen An-

lagen für kirchliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten unzulässig. 
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Gliederung des Gewerbegebietes  

gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 1, Abs. 5, Abs. 9 BauNVO 

Gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 1, Abs. 5, Abs. 9 BauNVO wird das Gewerbegebiet nach der Art der 

zulässigen Nutzung gegliedert. Es wird der Abstandserlass 2007 zugrunde gelegt.  

In allen mit GE 1 gekennzeichneten Teilflächen sind Betriebe, die in der o.g. Abstandsliste in 

den Abstandsklassen I bis VI aufgeführt sind, unzulässig. 

 

In allen mit GE 2.1 und GE 2.2 gekennzeichneten Teilflächen sind Betriebe, die in der o.g. 

Abstandsliste in den Abstandsklassen I bis V aufgeführt sind, unzulässig. 

 

In allen mit GE 3.1, GE 3.2 und GE 3.3 gekennzeichneten Teilflächen sind Betriebe, die in der 

o.g. Abstandsliste in den Abstandsklassen I bis IV aufgeführt sind, unzulässig. 

 

Betriebe, die in der o.g. Abstandsliste nicht aufgeführt sind, in ihrem Emissionsverhalten je-

doch den aufgeführten Betrieben der ausgeschlossenen Abstandsklassen vergleichbar sind, 

sind in der entsprechenden Abstandsklasse zuzuordnen und sind ebenfalls unzulässig. 

 

Gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 1, Abs. 5, Abs. 9 BauNVO können  

a) im GE 1 Betriebe der Abstandsklasse VI, 

b) im GE 2.1 und GE 2.2 Betriebe der Abstandsklasse V sowie 

c) im GE 3.1, GE 3.2 und GE 3.3 Betriebe der Abstandsklasse IV 

 

ausnahmsweise zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass durch besondere 

Maßnahmen (z.B. geschlossene und/oder schalldämmende Bauweise) und/oder Betriebsbe-

schränkungen (z.B. Verzicht auf Nachtarbeit) die Emissionen so begrenzt werden, dass die 

Betriebe in ihrem Emissionsverhalten den allgemein zulässigen Betriebsarten entsprechen. 

 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

1.2.1 Höhe der baulichen Anlagen 

gemäß § 16 Abs. 2 bis 5 und § 18 Abs. 1 BauNVO 

 

Die Gebäudehöhe wird durch die Oberkante der baulichen Anlagen bestimmt.  

 

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen innerhalb der Teilflächen GE 1 und GE 2.1 darf 

14,0 m nicht überschreiten.  

 

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen innerhalb der Teilflächen GE 2.2 und GE 3.1 darf 

18,0 m nicht überschreiten.  

 

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen innerhalb der Teilflächen GE 3.2 und GE 3.3 darf 

25,0 m nicht überschreiten.  

 

Innerhalb des Gewerbegebietes darf an den Fassaden von neu errichteten baulichen Anlagen, 

die an öffentliche Straßen angrenzen oder diesen zugewandt sind, eine Mindestfassadenhöhe 
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von 8,5 m nicht unterschritten werden. Die Mindesthöhe bezieht sich auf die straßenseitige 

Gebäudefront. Von dieser Regelung ausgenommen sind: 

• Rückseitige oder seitliche Fassaden, die nicht an öffentliche Straßen grenzen,  

• die zu den Bundesautobahnen gerichteten Fassaden sowie 

• die Errichtung von Anlagen zur Speicherung und Produktion erneuerbarer Energien. 

 

Unterer Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhen der baulichen Anlagen ist die Oberkante 

der öffentlichen Erschließungsstraße im Endzustand, gemessen an der Mitte der an die Er-

schließungsstraße angrenzenden Grundstücksgrenze. Die zulässigen Höhen werden gemäß 

§ 18 Abs. 1 BauNVO über diesem Bezugspunkt gemessen. Bei mehreren angrenzenden Er-

schließungsstraßen ist die niedrigere Straßenhöhe maßgeblich. 

 

 

1.2.2 Zulässige Überschreitung der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen 

gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO 

 

Ausnahmsweise darf die festgesetzte zulässige Gebäudehöhe durch Photovoltaik- und Solar-

thermieanlagen sowie untergeordnete Bauteile, wie z.B. technische Anlagen, Lüftungs- und 

Kühl-Aggregate, Antennen- und Richtfunkanlagen oder vergleichbare Technikaufbauten bis 

maximal 2,0 m überschritten werden, sofern sie mindestens um das Maß ihrer jeweiligen Ei-

genhöhe (Höhe über der Dachfläche) von den Außenwänden des darunter liegenden Ge-

schosses zurückgesetzt sind. 

 

 

1.3 Bauweise 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO 

 

In den Gewerbegebieten GE 1, GE 2.1, GE 2.2, GE 3.1 und GE 3.2 wird als abweichende 

Bauweise die offene Bauweise festgesetzt, wobei die Länge der in § 22 Abs. 2 S. 1 BauNVO 

bezeichneten Hausformen höchstens 200 m betragen darf. 

 

Im Gewerbegebiet GE 3.3 wird als abweichende Bauweise die offene Bauweise festgesetzt, 

wobei die Länge der in § 22 Abs. 2 S. 1 BauNVO bezeichneten Hausformen höchstens 350 m 

betragen darf. 

 

 

1.4 Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 

 

Die Errichtung von Garagen und Stellplätzen sowie untergeordneten Nebenanlagen ein- 

schließlich Werbeanlagen und Einfriedungen im Sinne der § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 

BauNVO ist innerhalb der Flächen für Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen nicht zulässig. 

 

1.5 Verkehrsflächen 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
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Anschluss an die Verkehrsflächen 

Für jedes Grundstück innerhalb der Gewerbegebiete GE 1, GE 2.1, GE 2.2, GE 3.1, GE 3.2 

und GE 3.3 ist ein Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen zulässig. 

 

 

1.6 Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen und überdachten Stell-
plätzen (Carports) 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB 

 

Innerhalb des Gewerbegebietes sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB die nutzbaren Dach-

flächen von neu errichteten baulichen Anlagen und überdachten Stellplätzen (Carports) zu 

mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen oder Solarwärmekollektoren auszustatten. Von 

den nutzbaren Dachflächen von Nebenanlagen und von überdachten Stellplätzen (Carports) 

sind ausgenommen: 

• Dachflächen mit einer Größe unter 50 m², 

• Dachflächenbereiche, die für untergeordnete technischen Anlagen / Aufbauten / Bauteile 

wie z.B. Lüftungs- und Kühlaggregate etc. genutzt werden, 

• Dachflächen für andere Nutzungszwecke z.B. für Belichtungszwecke, 

• Dachflächen von Behelfsbauten sowie 

• Einzelfälle, in denen die Errichtung von Photovoltaikmodulen oder Solarwärmekollektoren 

technisch unmöglich ist. 

 

 

1.7 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 

1.7.1 Von Bebauung freizuhaltende Schutzflächen 

Der Maststandort der Hochspannungsfreileitung (Bl. 4176) muss von Bebauung und Bepflan-

zungen freigehalten werden. 

 

 

1.7.2 Lärmschutzmaßnahmen 

Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 

Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Räumen in Gebäuden, die nicht 

nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen dienen, ist der erforderliche bauliche Schall-

schutz gemäß DIN 4109-1:2018-01 nach den folgenden Vorgaben einzuhalten. Die Außen-

bauteile von schutzbedürftigen Räumen müssen das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-

Maß R'w,ges gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1:2018-01 unter Berücksichtigung 

der Raumarten und der Lärmpegelbereiche (LPB) entsprechend der nachfolgenden Tabelle 

aufweisen. 

 

Lärmpegel- 

bereich 

Anforderungen ge-

mäß DIN 4109-

1:2018-01 nach 

Raumarten 

für Aufenthaltsräume in (Betriebs-) 

Wohnungen, Unterrichtsräume und 

Ähnliches 

(KRaumart - 30) 

für Büroräume 

und Ähnliches 

(KRaumart - 35) 
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Maßgeblicher Außen-

lärmpegel La in dB 

gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges in 

dB 

IV 70 40 35 

V 75 45 40 

VI 80 50 45 

VII > 80 55 50 

 

In der Planzeichnung sind die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-2:2018-01 gekennzeichnet.  

(Erläuterung: Außenbauteile sind die Bauteile, die Aufenthaltsräume nach außen abschließen, 

insbesondere Fenster, Türen, Rollladenkästen, Wände, Dächer, Gauben und Decken unter 

nicht ausgebauten Dachgeschossen. Jegliche Einbauten in die Außenbauteile (z.B. Lüfter) 

dürfen das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges des Außenbauteils nicht ver-

schlechtern.) 

 

Besonders schutzbedürftige Räume 

Bei Schlafräumen muss die erforderliche Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im 

Lüftungszustand sichergestellt werden, z. B. durch schalldämpfende oder fensterunabhängige 

Lüftungssysteme. Dies ist für alle Außenfassaden besonders schutzbedürftiger Räume erfor-

derlich, da jeweils ein Beurteilungspegel von ≥ 45 dB(A) nachts erreicht wird. 

 

Ausnahmen 

Von diesen Festsetzungen kann im Einzelfall abgewichen werden, sofern im Baugenehmi-

gungsverfahren ein gutachterlicher Nachweis vorliegt, dass  

• der Lärmpegelbereich unter Berücksichtigung vorhandener Gebäudekörper tatsächlich 

niedriger ist als in der Planzeichnung dargestellt oder 

• aufgrund der geplanten Raumnutzung bzw. einer geringeren Geräuschbelastung (z.B. 

durch die Eigenabschirmung des Gebäudes) die Erfüllung der Anforderungen eines 

niedrigeren Lärmpegelbereiches ausreichend ist. 

 

 

1.8 Flächen für Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB 

 

1.8.1 Baumpflanzungen in Gewerbegebieten 

Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum 

gemäß Pflanzliste A (Hochstämme mit durchgehendem Leittrieb mindestens 3 x verpflanzt mit 

Drahtballierung, Stammumfang mindestens 16 – 18 cm gemessen in einem Meter Höhe) zu 

pflanzen. Die Bäume müssen in einem Mindestabstand von 7 m innerhalb der Flächen für 

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gesetzt werden und 

die übrigen Bäume innerhalb der weiteren gewerblichen Grundstücksfläche. Bestehende 

Bäume werden angerechnet. Wächst der Baum nicht an, ist er spätestens in der dem Ausfall 

folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Alle festgesetzten, zu pflanzenden und zu erhaltenden 

Bäume sind dauerhaft zu pflegen und bei Abgang durch Neupflanzungen entsprechender Art 

zu ersetzen. 

 

Die Pflanzung und Pflege der Bäume hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

zu erfolgen. Maßgeblich sind hierbei die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
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Empfehlungen für Baumpflanzungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

Landschaftsbau e.V. (FLL). 

  

 

1.8.2 Flächen für Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen 

Die Flächen für Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 

mit Ausnahme der erforderlichen Grundstückszufahrten mit Bäumen gemäß Pflanzliste A 

(Hochstämme mit durchgehendem Leittrieb mindestens 3 x verpflanzt mit Drahtballierung, 

Stammumfang mindestens 16 – 18 cm gemessen in einem Meter Höhe) und Sträuchern ent-

sprechend den Pflanzlisten B und C zu bepflanzen und als Grünfläche gärtnerisch anzulegen. 

Es sind Heister oder Sträucher von heimischen Hecken und Feldgehölzen, mindestens 2 x 

verpflanzt, wurzelnackt zu setzen. Die Pflanzdichte von freiwachsenden Sträuchern bzw. He-

istern beträgt mindestens ein Strauch oder Heister pro m². Die Pflanzdichte für Schnitthecken 

beträgt pro laufendem Meter Hecke mindestens drei Sträucher, mindestens 2 x verpflanzt, 

ohne Ballen. 

 

Die Pflanzung ist fachgerecht zu pflegen und bei Abgang durch Neupflanzungen entsprechen-

der Art zu ersetzen. 

 

 

1.8.3 Baumpflanzungen im Bereich von oberirdischen Stellplatzanlagen 

Je angefangene 5 Stellplätze ist zusätzlich zur Festsetzung Nr. 1.12.1 ein standortgerechter 

hochstämmiger Baum gemäß Pflanzliste A (Hochstämme mit durchgehendem Leittrieb min-

destens 3 x verpflanzt mit Drahtballierung, Stammumfang mindestens 16 – 18 cm gemessen 

in einem Meter Höhe) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang durch Neupflan-

zungen entsprechender Art zu ersetzen. Das gilt auch für Garagen und überdachte Stellplätze 

(Carports), für welche die Baumpflanzungen innerhalb des Grundstücks umzusetzen sind. 

 

Die Baumscheiben sind mit bodenbedeckenden Stauden flächig und dauerhaft zu begrünen. 

Die offenen oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen Belag zu versehene Flä-

che muss mindestens 8 m² betragen. Bei Pflanzstreifen ist zusätzlich eine Mindestbreite von 

1,50 m herzustellen. Pro Baum ist ein durchwurzelbarer Raum von mind. 12 m3 mit Baumsub-

strat herzustellen. Des Weiteren ist ein vorsorglicher Schutz vor Stammschäden zu schaffen 

(z.B. Hochbord). 

 

Die Pflanzung und Pflege der Bäume hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

zu erfolgen. Maßgeblich sind hierbei die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 

Empfehlungen für Baumpflanzungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

Landschaftsbau e.V. (FLL). 

 

 

1.8.4 Begrünung von Dachflächen 

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° Dachneigung aller neu errichteten oder erwei-

terten Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb des Geltungsbereiches sind zu mindestens 

80 % mit einer standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen. Die Dachbe-

grünung ist mit den festgesetzten Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen funktionsverträg-

lich zu kombinieren. Von der Begrünungspflicht ausgenommen sind Dachflächenbereiche, die 
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für untergeordnete technische Anlagen / Aufbauten / Bauteile, wie z.B. Aufzüge, Treppenan-

lagen, Lüftungs- und Kühlaggregate etc. genutzt werden, sowie konstruktiv ungeeignete Dach-

flächen.  

 

Die Dachflächen sind bei Anlage einer Begrünung mit einem mindestens 8 cm starkem, was-

serspeichernden Substrat zu versehen (Kiesfilterschichten, Dränplatten, Dränschüttungen, 

Wurzelschutzfolien, Vliese u. ä. gelten nicht als wasserspeicherfähig). Die hergestellte Dach-

begrünung ist dauerhaft funktionsgerecht zu erhalten. 

 

 

1.9 Örtliche Bauvorschriften  

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 BauO NRW 

 

1.9.1 Dachneigung 

Für geplante Gebäude innerhalb des Gewerbegebietes ist ausschließlich die Errichtung von 

Flachdächern und flach geneigten Dächern bis 15° Dachneigung zulässig. 

 

 

1.9.2 Werbeanlagen 

 

Stätte der Leistung 

Innerhalb des Gewerbegebietes sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

Ausnahmsweise können Werbeanlagen außerhalb der Stätte der Leistung zugelassen wer-

den, wenn sie einem einheitlich gestalteten und abgestimmten Wegweisungssystem für das 

gesamte Gewerbegebiet dienen.  

 

Die Errichtung von Werbeanlagen ist innerhalb der Flächen für Anpflanzungen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen nicht zulässig. 

 

Zulässiges Maß von Werbeanlagen 

Alle Werbeanlagen dürfen eine Endhöhe von 16,00 m nicht überschreiten. Unterer Bezugs-

punkt für die Bestimmung der Höhe der Werbeanlagen ist die Oberkante der öffentlichen Er-

schließungsstraße im Endzustand, gemessen an der Mitte der an die Erschließungsstraße 

angrenzenden Grundstücksgrenze. Bei mehreren angrenzenden Erschließungsstraßen ist die 

niedrigere Straßenhöhe maßgeblich. 

 

 

1.9.3 Einfriedungen 

Innerhalb der Flächen für Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen sind Einfriedungen nur durch heckenartige Bepflanzungen aus heimischen standortge-

rechten Gehölzen der Pflanzliste C bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. Davon ausgenom-

men sind die Bereiche der Grundstückszufahrten und -zuwegungen (etwa Einfriedung durch 

Tore). Hinter den Hecken sind grundstücksseitig innerhalb des Gewerbegebietes zusätzlich 

auch andere Einfriedungen (etwa Zäune, Mauern) bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. 
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Einfriedungen der seitlichen oder rückwärtigen Bereiche des Gewerbegebietes sind nur in 

Kombination mit heckenartige Bepflanzungen aus heimischen standortgerechten Gehölzen 

der Pflanzlisten B und C zulässig und dürfen eine Höhe von 2,5 m nicht überschreiten. 

 

Der untere Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe der Einfriedungen ist die Oberkante der 

öffentlichen Erschließungsstraße im Endzustand, gemessen an der Mitte der an die Erschlie-

ßungsstraße angrenzenden Grundstücksgrenze.  

 

 

 

2. Nachrichtliche Übernahmen 

Wasserschutzgebiet 

Die Grenzen des Wasserschutzgebietes Reichswald werden nachrichtlich in den Bebauungs-

plan übernommen. Bei allen Bauvorhaben in diesem Bereich ist die Untere Wasserbehörde 

ist zu beteiligen. Die Verbote und Genehmigungspflichten sind einzuhalten. 

 

Überörtliche Straßenverkehrsfläche (Autobahn) 

Die Fläche des Autobahnkreuzes »Aachener Kreuz« (A4 und Zubringer E314) wird nachricht-

lich  als überörtliche Straßenverkehrsfläche in den Bebauungsplan übernommen. 

 

Schutzstreifen Autobahn 

Der 40 m Schutzstreifen gemäß § 9 Abs. 1 FStrG (Autobahn) und der 100 m Schutzstreifen 

gemäß § 9 Abs. 2 FStrG (Autobahn) werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernom-

men. 

 

Die nachrichtliche Darstellung der 40 m-Zone, die gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz 

(FStrG) von baulichen Anlagen freizuhalten ist, wurde infolge des Ausbaus der Autobahn A 4 

verschoben. Aufgrund der Zusagen des Landesbetriebs Straßenbau hat dies jedoch keine 

Auswirkungen auf die vor dem Umbau des Autobahnkreuzes vorhandenen Baurechte, so dass 

die neue 40 m - Zone das Baufenster überlagert. Gemäß § 9 Abs. 9 FStrG wäre der Landes-

betrieb andernfalls entschädigungspflichtig für entgangene Baurechte. Das gilt auch für die 

übrige Nutzung des Gewerbegrundstückes hinsichtlich von Feuerwehrumfahrten, notwendige 

Stellplätze, Lagerflächen etc., also für Vorhaben, die zur Nutzung des Gewerbegrundstückes 

außerhalb des Baufensters erforderlich sind. An den Gebäuden sind jedoch die sonstigen 

Bestimmungen, wie Blendschutz, Verbot von Außenwerbung etc. einzuhalten. Inzwischen liegt 

die Zuständigkeit der Abstimmung bezüglich der Autobahnen bei dem Fernstraßen-Bundes-

amt. 

 

Auch die 100 m-Zone gemäß § 9 Abs. 2 FStrG, in der vor der Erteilung einer Baugenehmigung 

das Fernstraßen-Bundesamt zu beteiligen ist, wurde verschoben und nachrichtlich dargestellt. 

Das Fernstraßen-Bundesamt ist bei allen Vorhaben - auch den genehmigungsfreien - inner-

halb der 40 m und 100 m-Zone zu beteiligen.  
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3. Hinweise  

 

Anschluss an die Verkehrsflächen  

Der Anschluss der Grundstücke an die öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt je Grundstück über  

eine Zufahrt (Ein- und Ausfahrt), für welche die festgesetzten Flächen für Anpflanzungen in 

dem erforderlichen Umfang versiegelt werden dürfen. Für die Ermittlung der erforderlichen 

Zufahrtsbreite werden die Vorgaben der »Richtlinie der Bemessungsfahrzeuge und Schlepp-

kurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen« der Forschungsgesellschaft 

für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe Straßenentwurf der in der aktuellen 

Fassung empfohlen. Demnach sollen die Zufahrten so breit angelegt werden, dass die erfor-

derlichen Schleppkurven (die notwendigen Freibereiche abbiegender Fahrzeuge) berücksich-

tigt werden. Der Schleppkurven-Radius unterscheidet sich je Fahrzeugtyp (u.a. Pkw, kleiner 

Lkw, Sattelzug etc.), sodass die Zufahrtbreiten je geplanter Nutzung unterschiedlich ausfallen 

können. Die Richtlinie der FGSV zu den jeweils erforderlichen Schleppkurven sind zu den 

Öffnungszeiten des Rathauses im Tiefbauamt der Stadtverwaltung Würselen einsehbar. 

 

Zudem ist bei der Gestaltung der Zufahrten eine sichere Führung des kreuzenden Fuß- und 

Radverkehrs zu berücksichtigen. Besonders in der Nähe von Bushaltestellen oder Haupter-

schließungswegen sollen die Zufahrten der Verkehrssicherheit von nichtmotorisierten Ver-

kehrsteilnehmern gerecht werden. 

 

 

Altlasten  

Im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten sowie aus dem Verzeichnis für 

schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen im Bereich der StädteRegion Aachen 

sind Stand Mai 2025 die nachfolgenden Flächen für den Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes relevant. 
 

5102/0421-1 – Altstandort »Carlo-Schmid-Straße 12, 50000 L Heizöltank unterirdisch« 

In diesem Bereich befindet sich ein noch immer im Boden lagernder Heizöltank mit einem 

Volumen von 50.000 Litern. Der Tank wurde im Jahr 2020 stillgelegt und mit Porenbeton ver-

füllt. Bei Baumaßnahmen in diesem Bereich könnten eventuell belastete Materialien anfallen. 

Der der Tank ist noch immer im Boden zu finden. 

 

5102/0524 – Palmestraße Fahrzeuglagerung 

Auf dem Grundstück wurden in der Vergangenheit Fahrzeuge (fahrbereit und nicht fahrbereit) 

gelagert. Außerdem konnten Zerlegearbeiten auf dem Grundstück festgestellt werden. Bei ei-

nem Ortstermin sind Ölflecken aufgefallen. Diese Ölflecken waren oberflächlich und wurden 

durch den damaligen Nutzer entfernt. Bei Baumaßnahmen ist allerdings möglicherweise mit 

belastetem Material zu rechnen. 
 

 

Bodendenkmalschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 240 weist eine Überschneidung mit den drei Bo-

dendenkmälern VBD 0006, VBD 0011 und VBD 0012 auf. 

 

Bodendenkmal VBD 0006 »Villa Rustica« 

Bei dem Bodendenkmal Würselen VBD 0006 handelt es sich um eine römische »Villa 

Rustica«. Der Bereich (beidseitig von dem Willy-Brandt-Ring nördlich der Monnetstraße) ist 
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heute nahezu vollständig überprägt. Der römische Gutshof ist durch Luftbildbefunde seit 1960 

erfasst: Hier zeichnete sich ein Hauptgebäude von ca. 27 x 17 m ab, ca. 30 m entfernt ließ 

sich ein kleinerer Gebäudegrundriss von etwa 10 x 5 m erkennen. 1976 erfolgten im Vorfeld 

der Erschließung des Gewerbegebietes in diesem Bereich archäologische Ausgrabungen, bei 

denen nur das Hauptgebäude vollständig untersucht wurde. Es wurde festgestellt, dass die 

Anlage mehrphasig war: Auf ein im 1. Jhd.  in Holzbauweise errichtetes Hauptgebäudes folgte 

gegen Mitte des 2. Jhd. die Errichtung eines steinernen Gebäudes. Oberflächenfunde lassen 

vermuten, dass die Anlage bis ins 4. Jhd. in Nutzung war. 

  

Römische Landgüter (villae rusticae) bestanden aus einer Reihe von Gebäuden. Neben stei-

nernen Wohngebäuden gehören Stall- und Vorratsgebäude, Brunnen, Zisternen, Werkstätten, 

Begräbnisplätze, Teiche und Gärten sowie ausgedehnte umliegende Landwirtschaftsflächen 

zu diesen Fundplätzen; bei größeren bzw. bedeutenderen Anlagen finden sich häufig auch 

tempelähnliche Anlagen. Die Landgüter sind durch ca. 2 m tiefe Umfassungsgräben oder He-

cken und Erdwälle begrenzt. Häufig finden sich gewerbliche Anlagen und Gräber außerhalb 

der umwehrten Anlagen. 

 

Bodendenkmal VBD 0011 »Gräberfeld« 

Ab der mittleren Bronzezeit, der Hügelgräberbronzezeit, werden die Toten in der Regel in Grä-

bern unter Hügeln bestattet, im Rheinland kommen aber auch bereits Brandbestattungen unter 

Hügeln vor. Die Grabhügel können vereinzelt als auch in kleineren Gruppen beieinander an-

gelegt sein. Mit Beginn der Jungbronzezeit, der Urnenfelderkultur (Hallstatt B, 800-620 v. 

Chr.), setzt sich die Brandbestattung in Urnen (i.d.R. Flachgräber, im Rheinland jedoch auch 

weiterhin Hügelgräber, insbesondere im Niederrheingebiet) auf großen Gräberfeldern durch. 

Ausgedehnte Bestattungsplätze wurden von Bewohnern mehrerer in der Nähe liegenden Sied-

lungen über längere Zeiträume genutzt. Auch die Bevölkerung der frühen Eisenzeit bestattet 

ihre Toten weiterhin unter Grabhügeln. 

 

Im Rahmen des Umbaus des Autobahnkreuzes Aachen wurden in der südlich anschließenden 

Fläche 20 metallzeitliche Bestattungen der Niederrheinischen Grabhügelkultur freigelegt (Wür-

selen VBD 0011, südwestlich der Palmestraße). Neben einzelnen (z.T. durch die landwirt-

schaftliche Nutzung beeinträchtigten) Urnen ließen sich auch einige umlaufende, im Durch-

messer etwa 7 m große Kreisgräben nachweisen, die eine ehemalige Überhügelung der Be-

stattungen nachweisen. Zusätzlich wurden Siedlungsbefunde in Form von Gruben und Pfos-

tengruben ergraben, die aufgrund der stratigraphischen Bezüge älter sein müssen als die me-

tallzeitliche Nekropole. Nördlich des beschriebenen Gräberfeldes war bereits 1972 bei Anlage 

eines Baggergrabens ein zerstörtes eisenzeitliches Brandgrab beobachtet worden. 

 

Bodendenkmal VBD 0012 »Bunker Neuzeit« 

Bei der Bunkeranlage Würselen VBD 0012 (nördlich der Karl-Carstens-Straße) handelt es sich 

um einen Unterstand des zweiten Weltkrieges. 

 

Alle Erdarbeiten sowie der Abriss unterirdischer Gebäudeteile im Bereich der Bodendenkmäler 

bedürfen nach § 15 Abs. 2 DSchG NRW einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, da ggf. eine ar-

chäologische Begleitung erforderlich wird. Im Bereich der Bodendenkmäler ist mit weiteren 

Relikten der historischen Besiedlung von den Metallzeiten bis in die Moderne zu rechnen. Bei 

Erdeingriffen im Bereich von Bodendenkmälern ist daher mit der Notwendigkeit archäologi-

scher Maßnahmen zu rechnen. 
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Auch beim Auftreten sonstiger archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Kommune 

Würselen als Untere Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-

land, Außenstelle Nideggen (Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Telefon 02425/9039-0, Fax 

02425/9917-160) unverzüglich zu informieren. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der/die Ei-

gentümer:in, die Person, die das Grundstück besitzt, der/die Unternehmer:in und der/die Lei-

ter:in der Arbeiten. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Wo-

che nach der Anzeige unverändert zu belassen (§ 16 DSchG NRW). 
 

 

Hochspannungsfreileitung 

Die als »Schutzbereich der Freileitung« gekennzeichneten Flächen im Einwirkungsbereich der 

380 kV-Freileitung sind zum Schutz vor schädlichen Umweltwirkungen und sonstigen Gefah-

ren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, hier im Rahmen der Vorsorge nach § 4 

der 26. BImSchV, von Bebauung freizuhalten. Bereiche für einen längeren Aufenthalt von Per-

sonen sind nicht zulässig. Innerhalb des Schutzstreifens sind demgemäß jegliche Nutzungen, 

die nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, unzulässig. 

 

Die Errichtung von Nebenanlagen außerhalb der festgesetzten Bauflächen ist im Schutzstrei-

fen nur nach vorheriger Prüfung durch den Leitungsbetreiber (Amprion GmbH) möglich. Even-

tuell geplante Nebenanlagen (z. B. Garagen, Carports, Trafostationen) müssen eine Beda-

chung nach DIN 4102 »Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen«, Teil 7, erhalten. Glas-

dächer und Gewächshäuser sind nicht zulässig. 

 

Im Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenom-

men werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 3,00 m erreichen. Durch höherwachsende 

Gehölze in den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutzstreifen besteht die Gefahr, 

dass durch einen eventuellen Baumumbruch die Hochspannungsfreileitung beschädigt wird. 

Aus diesem Grund sind in diesen Bereichen anzupflanzende Gehölze in den Endwuchshöhen 

zu staffeln. Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich. Sollten dennoch 

Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitung gefährdende Höhe erreichen, ist der 

Rückschnitt durch den Grundstückseigentümer/den Bauherrn auf seine Kosten durchzuführen 

bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstückseigentümer/der Bauherr der vorgenannten Ver-

pflichtung trotz schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht nach, so 

ist die Amprion GmbH bzw. die Westnetz GmbH berechtigt, den erforderlichen Rückschnitt zu 

Lasten des Eigentümers/des Bauherrn durchführen zu lassen. 

 

Um den Mast herum muss eine Fläche mit einem Radius von 25,00 m vom Mastmittelpunkt 

von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden. Dieser Bereich kann teilweise 

als Parkplatz oder Stellplatzfläche genutzt werden. Bei solch einer Nutzung ist der Mast durch 

geeignete Maßnahmen gegen versehentliches Anfahren zu sichern. 

 

Die Leitung und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist eine 

Zufahrt auch für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten. Alle die Hochspannungsfreileitung ge-

fährdenden Maßnahmen sind untersagt. 

 

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen 

der Hochspannungsfreileitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Amprion GmbH sowie 

der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben 

in m über NHN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer 

Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle dort geplanten 

Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Amprion GmbH bzw. der Westnetz GmbH. 
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Von Freileitungen zur Übertragung elektrischer Energie sowie Umspannanlagen, Ortsnetzsta-

tionen etc. gehen als Niederfrequenzanlagen elektrische und magnetische Felder aus. Die 

Vorgaben der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) in ihrem Fachbe-

richt »Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder« sind zu 

berücksichtigen. 
 

 

Unterirdische Kabel und Leitungen 

Innerhalb des Plangebietes existieren verschiedene Kabel und Leitungen privater und auch 

öffentlicher Leitungsträger. Für Bauausführende besteht grundsätzlich vor Beginn einer Maß-

nahme die Erkundigungs- und Sicherungspflicht. Sollte es im Rahmen der anstehenden Pla-

nungen zu Anpassungen des Versorgungsnetzes kommen, greift das Verursacherprinzip. Vor 

Aufnahme von Arbeiten im Bereich oder in der Nähe der Leitungen und deren Schutzstreifen 

sind die jeweiligen Versorgungsträger frühzeitig zu benachrichtigen und ggf. einzuhaltende 

Auflagen zu berücksichtigen.  

 

Für die folgenden Leitungen sind konkrete Hinweise im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

eingegangen. Die allgemeinen Schutzanweisungen der Gasfernleitungen sind zu den Öff-

nungszeiten des Rathauses im Planungsamt der Stadtverwaltung Würselen einsehbar. 

 

Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH: 

Innerhalb des südlichen Teil des Geltungsbereiches verlaufen Gasfernleitungen der Thyssen-

gas GmbH in einem 8 m breiten Schutzstreifen. Eine Überbauung des Schutzstreifens durch 

geschlossene Bauwerke oder sonstige baulichen Anlagen (inklusive Fundamente, Gebäude, 

Garagen, Carports, Zäune, Lärmschutzwände, Überdachungen, etc.) ist nicht gestattet. Dar-

über hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand 

oder den Betrieb der Gasfernleitung beeinträchtigen oder gefährden. 

 

Einem Überfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeugen bei unbefestigter Oberfläche in 

Längs- bzw. Querrichtung wird nur nach erfolgten druckverteilenden Maßnahmen - wie Ausle-

gen von Baggermatratzen oder dergleichen - zugestimmt.  

 

Nicht zulässig sind innerhalb des Schutzstreifens u.a.: 

• Kanalschächte und Schachtbauwerke, 

• Bodenabtrag bzw. -auftrag ohne verbleibende Gesamtüberdeckung der Leitung von 

mindestens 1,0 m bis höchstens 1,5 m, 

• Baustelleneinrichtungen oder das Lagern von Bauelementen sowie 

• Muldenversickerung. 

 

Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß DVGW Merkblatt GW 125 (M) sowie des 

Merkblattes der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 

mit Blick auf die weitere Entwicklung des Stammdurchmessers zu wählen. Um die Gasfernlei-

tung vor Beeinträchtigungen durch Wurzelwuchs zu schützen und eine gefährdungsfreie Le-

bensdauer der Bäume zu gewährleisten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen Leitungsau-

ßenkante und Stammachse nicht unterschritten werden. 

 

Darüber hinaus sind vor Beginn von etwaigen Erdarbeiten weitere Sicherungsmaßnahmen in 

Abstimmung mit der Thyssengas GmbH zu beachten. 
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Gasfernleitungen der TENP GmbH: 

Innerhalb des südwestlichen Teil des Geltungsbereiches verlaufen zwei Gasfernleitungen und 

dazugehörige Anlagen der TENP GmbH in einem 15 m breiten Gesamtschutzstreifen (5 m 

beiderseits der Leitungsachsen, die Ferngasleitungen verlaufen parallel in einem Abstand von 

5 m zueinander). Alle Maßnahmen, die Einfluss auf den Bestand und den Betrieb der Fern-

gasleitungen und Anlagen haben, sind frühzeitig mit der PLEdoc GmbH im Auftrag der TENP 

GmbH abzustimmen sind. Die Schutz- bzw. Mantelrohrenden dürfen nicht überbaut werden 

und müssen jederzeit zugänglich bleiben. Nicht zulässig sind innerhalb des Schutzstreifens: 

• die Errichtung von Gebäuden aller Art, sowie von Mauern parallel über bzw. unmittelbar 

neben den Ferngasleitungen, 

• Oberflächenbefestigungen in Beton, 

• die Ausweisung von Flächen als notwendige Feuerwehrbewegungszonen, 

• Dauerstellplätze z. B. für Campingwagen, Verkaufswagen usw., 

• die Einleitung von Oberflächenwasser /-aggressiver Abwässer sowie 

• sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung gefährden oder 

beeinträchtigen können. 

 

Nur mit Zustimmung der TENP GmbH bzw. PLEdoc GmbH und Einhaltung der Auflagen sind 

statthaft: 

• die Freilegung der Leitung, 

• Niveauänderung im Schutzstreifen sowie 

• der Neubau von kreuzenden oder parallel führenden Straßen, Wegen, Kanälen, Rohr-

leitungen, Kabeln, Freileitungen und Gleisanlagen. 

 

Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern sind zum Schutz der Ferngaslei-

tung grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens zu planen. Für die Trassenüberwachung 

muss der Trassenverlauf der Leitung sichtfrei und begehbar bleiben. 

 

Kabelschutzrohre mit einliegenden Lichtwellenleiter-Kabeln der GasLine GmbH 

Innerhalb des südlichen und südöstlichen Teil des Geltungsbereiches verlaufen Kabelschutz-

rohr(KSR)-anlagen mit einliegenden Lichtwellenleiter(LWL)-kabeln der GasLine GmbH in ei-

nem 2 m breiten Schutzstreifen (1 m beiderseits der Leitungsachse). 

 

Die Ausweisung privater/öffentlicher Verkehrswege und Stellplätze im Schutzstreifen ist nach 

Abstimmung mit der PLEdoc GmbH grundsätzlich möglich. Verkehrswege und Pkw-Stellflä-

chen innerhalb des Schutzstreifenbereiches sind mit einer Leitungsüberdeckung von mindes-

tens 1,0 m auszulegen. 
 

Bäume, Hecken und tiefwurzelnde Sträucher dürfen nur außerhalb des Schutzstreifenberei-

ches angepflanzt werden. 

 

Nicht zulässig sind innerhalb des Schutzstreifens zum Beispiel: 

• die Errichtung von Gebäuden aller Art 

• die Einleitung von Oberflächenwasser / aggressiver Abwässer, 

• sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung gefährden oder 

beeinträchtigen. 

 

Nur mit Zustimmung der GasLine GmbH bzw. PLEdoc GmbH und Einhaltung der Auflagen 

sind statthaft: 

• die Freilegung der KSR-Anlage, 

• Niveauänderung im Schutzstreifen, 
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• der Neubau von kreuzenden oder parallel führenden Straßen, Wegen, Kanälen, Rohr-

leitungen, Kabeln, Freileitungen und Gleisanlagen sowie 

• die Durchführung sonstiger Baumaßnahmen, sofern eine Leitungsbeeinflussung nicht 

ausgeschlossen werden kann. 
 

 

Bergbau  

Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle, Eisenstein, Galmeierz und Bleierz verliehenen 

Bergwerksfeld »Königsgrube« im Eigentum der EBV Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Myhler Straße 83 in 41836 Hückelhoven und über dem auf Braunkohle, Eisenstein, Bleierz 

und Galmeierz verliehenen Bergwerksfeld »Union«, im Eigentum der RV Rheinbraun Handel 

und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften 

und Umsiedlung, RWE Platz 2 in 45141 Essen.  

 

Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken »Kreuz 

Aachen« und über dem Feld der Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken »Aachen Weiswei-

ler«.  

Inhaberin der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken ist die STAWAG – Stadt- und Städteregi-

onswerke Aachen AG in Aachen. Inhaberin der Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken ist 

die Fraunhofer-Zentrale in München. Die Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsu-

chung des Bodenschatzes Erdwärme innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem 

Aufsuchen versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vorhandenseins und 

der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient ledig-

lich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher Unter-

nehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stel-

len darf. Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken kann auch neben einer auf denselben 

Bodenschatz erteilten Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken bestehen.  

 

Eine Erlaubnis gestattet noch keine konkreten Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrun-

gen, sodass keine Umweltauswirkungen allein aufgrund einer Erlaubnis hervorgerufen werden 

können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Betriebsplanzulas-

sungsverfahren erlaubt. Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt eine Beteiligung von 

gegebenenfalls betroffenen Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weiteren werden alle 

öffentlichen Belange - insbesondere die des Gewässerschutzes - geprüft, gegebenenfalls in 

einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren. 
 

 

Blendwirkung von Photovoltaik-Anlagen 

Bei der Errichtung von Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen ist sicherzustellen, dass der Flug-

betrieb am Verkehrslandeplatz Aachen-Merzbrück nicht durch Reflektionen der Module gestört 

wird. Zu diesem Zweck sind potenzielle Blendwirkungen durch technische Maßnahmen auf das 

erforderliche Minimum zu reduzieren (z.B. Antireflexions-Beschichtung des Glases, nicht reflektie-

rende Gehäuse). 

 

 

Aufstellung von Baukranen 

Eine Aufstellung von Baukranen und ähnlichen Baugeräten, die innerhalb des Plangebietes 

zum Einsatz kommen sollen, sind dem Dezernat 26 – Luftverkehr der Bezirksregierung Köln 

aufgrund der Lage unterhalb der Platzrunde (Verkehrslandesplatz Aachen-Merzbrück) min-

destens 10 Arbeitstage vor der geplanten Aufstellung anzuzeigen. 
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Städtebauliche Kriminalprävention / Schutz vor Einbrüchen 

Zur städtebaulichen Kriminalprävention werden u.a. folgende Maßnahmen empfohlen: 

• Herstellen von ausreichender Beleuchtung sowie Überschaubarkeit des öffentlich be-

gehbaren Raumes, der öffentlichen Stellplätze und des Verkehrsraumes 

• Berücksichtigung eines ausreichenden Pflanzabstandes zu Wegen und Beleuchtung 

• Ausrichtung eines Bürobereiches möglichst zur Straße hin 

• Einsehbare Gestaltung und gute Ausleuchtung des Gebäudezuganges 

• Planung von Einstellplätzen auf den Grundstücken 

• Öffnung von Stichstraßen (Sackgassen) für Fuß- und Radwege  

 

Wohngebäude und Garagen sowie Gewerbeobjekte sollen zum wirksamen Schutz vor Einbrü-

chen an sämtlichen Zugangsmöglichkeiten mit einbruchhemmenden Türen, Fenstern, Toren 

und Verschlusssystemen entsprechend den einschlägigen Empfehlungen der kriminalpolizei-

lichen Beratungsstellen ausgestattet werden. Kostenlose Beratung zu einbruchhemmenden 

Maßnahmen bei der Gebäudeplanung u.a. für Architekten und Bauherren bieten die polizeili-

chen Beratungsstellen unter folgendem Kontakt:  

Tel.: 0241 / 9577 – 34401 oder per E-Mail kk-kp-o.aachen@polizei.nrw.de 

 

  

mailto:kk-kp-o.aachen@polizei
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Anhang   

 

Anhang 1: Würselener Liste (2024): 

Zentrenrelevante Sortimente  

• Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren/Büroorganisation  

Papierwaren/Büroartikel/Schreibwaren (aus WZ-Nr. 52.47.11) Bücher und Fachzeit-

schriften (WZ-Nr. 52.47.2) Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen (WZ-Nr. 52.47.3)  

• Kunst, Antiquitäten 

Kunstgegenstände, Bilder (WZ-Nr. 52.48.21) Antiquitäten und antike Teppiche (WZ-

Nr. 52.50.1) Antiquariate (WZ-Nr. 52.50.2)  

• Baby-, Kinderartikel 

Kinder- und Säuglingsbekleidung und Bekleidungszubehör (WZ-Nr. 52.42.4)  

• Bekleidung, Lederwaren, Schuhe 

Bekleidung, Bekleidungszubehör, Kürschnerwaren (WZ-Nr. 52.42) Schuhe, Leder- 

und Täschnerwaren (WZ-Nr. 52.43)  

• Unterhaltungselektronik, Computer, Elektrohaushaltswaren 

Geräte der Unterhaltungselektronik und Zubehör (WZ-Nr. 52.45.2) 

Computer, Computerteile, periphere Einheiten, Software (WZ-Nr. 52.49.5) Telekom-

munikationsendgeräte und Mobiltelefone (WZ-Nr. 52.49.6) 

Elektrische Haushaltsgeräte und elektrotechnische Erzeugnisse (WZ-Nr. 52.45.1)  

• Foto, Optik 

Augenoptiker (WZ-Nr. 52.49.3) 

Foto- und optische Erzeugnisse (WZ-Nr. 52.49.4)  

• Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, 

Kunstgewerbe 

Haushaltstextilien, Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeiten, Meterware für Be-

kleidung und Wäsche (WZ-Nr. 52.41)  

nicht elektrische Haushaltsgeräte, Koch-, Brat- und Tafelgeschirre, Schneidwaren, 

Bestecke (aus WZ-Nr. 52.44.33) 

Keramische Erzeugnisse und Glaswaren (WZ-Nr. 52.44.4) 

Heimtextilien (WZ-Nr. 52.44.7)  

Bastelbedarf (WZ-Nr. 52.48.60)  

Kunstgewerbliche Erzeugnisse (WZ-Nr. 52.48.22)  

• Musikalienhandel 

Musikinstrumente und Musikalien (WZ-Nr. 52.45.3)  

• Uhren, Schmuck 

Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck (WZ-Nr. 52.48.5)  

• Spielwaren, Sportartikel 

Spielwaren (WZ-Nr. 52.48.6) 

Sportartikel ohne Campingartikel, Campingmöbel, Sport- und Freizeitboote, Yachten 

(aus WZ-Nr. 52.49.8)  

• Blumen 

Schnittblumen (aus WZ-Nr. 52.49.1)  



Textliche Festsetzungen - Entwurf Bebauungsplan 240 »Gewerbegebiet Aachener Kreuz – Ost« 

 

Vorabzug 10.04.2026 19 

• Pharmazeutische, medizinische und orthopädische Artikel 

Apotheken (WZ-52.31.0) 

Medizinische und orthopädische Artikel (WZ 52.32.0)  

 

Nahversorgungsrelevante Sortimente (gleichzeitig zentrenrelevant) 

• Lebensmittel, Getränke 

Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (WZ-Nr. 52.11) Facheinzelhandel mit 

Nahrungsmitteln (WZ-Nr. 52.2)  

• Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren 

Kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegeartikel (WZ-Nr. 52.33.1) 

Drogerieartikel ohne Feinchemikalien, Saaten- und Pflanzenschutzmittel, Schädlings-

bekämpfungsmittel (aus WZ-Nr. 52.33.2) 

Waschmittel für Wäsche, Putz- und Reinigungsmittel, Bürstenwaren (aus WZ-Nr. 

52.49.9)  

 
1 WZ-Nummern nach „Klassifikation der Wirtschaftszweige“, Statistisches Bundesamt, Aus-

gabe 2003 

 

 

 

Anhang 2: Pflanzlisten 

 

Pflanzliste für Bäume (Pflanzliste A) 

Für die festgesetzten Baumpflanzungen innerhalb des Gewerbegebietes werden die folgen-

den standortgerechten Arten empfohlen:  

 

Acer campestre   - Feldahorn 

Acer monspessulanum*  - Burgenahorn  

Acer platanoides   - Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus   - Bergahorn 

Carpinus betulus   - Hainbuche 

Ginkgo biloba und Sorten*      - Ginkgo (Beachten: Nur männlichen Pflanzen setzen!) 

Gleditsia tricanthos »Skyline«* - Lederhülsenbaum 

Liquidambar styraciflua*          - Amberbaum 

Carpinus betulus »Fastigiata« - Säulen-Hainbuche  

Castanea sativa    - Ess-Kastanie, Maronie 

Fagus sylvatica in Sorten  - Rotbuche 

Juglans regia    - Walnuß 

Quercus cerris   - Zerreiche 

Quercus petraea    - Trauben-Eiche 

Quercus robur    - Stieleiche 

Sophora japonica »Regent«*   - Schnurbaum 

Tilia cordata    - Winterlinde 

Tilia intermedia   - holländische Linde 

Tilia tomentosa »Brabant«*      - Silberlinde 

Ulmus carpinifolia    - Feldulme 

Ulmus laevis     - Flatterulme 

 

Obst-Hochstämme - möglichst alte, heimische Sorten 



Textliche Festsetzungen - Entwurf Bebauungsplan 240 »Gewerbegebiet Aachener Kreuz – Ost« 

 

Vorabzug 10.04.2026 20 

 

Die mit einem * gekennzeichneten Sorten sind nicht heimisch, gelten jedoch als standortge-

recht und klimaresilient. 

 

 

Pflanzliste für freiwachsende Hecken (Pflanzliste B) 

Für die Pflanzung von freiwachsenen Hecken werden Heister oder Sträucher von heimischen 

Hecken und Feldgehölzen der folgenden Arten empfohlen: 

 

Acer campestre   - Feldahorn 

Amelanchier lamarckii  - Felsenbirne 

Carpinus betulus   - Hainbuche 

Cornus mas    - Kornelkirsche 

Cornus sanguineum   - Hartriegel 

Corylus avellana   - Haselnuss 

Crataegus monogyna   - Weißdorn 

Euonymus europaeus  - Pfaffenhütchen  

Fagus sylvatica   - Buche 

Ilex aquifolium    - Hülse (Stechpalme) 

Ligustrum vulgare »Atrovirens« - Wintergrüner Liguster 

Populus tremula   - Espe 

Prunus avium    - Vogelkirsche 

Prunus spinosa   - Schlehe 

Rosa canina    - Hundsrose 

Rosa glauca (rubrifolia)  - Hechtrose 

Rosa rugosa    - Apfelrose 

Sambucus nigra   - Holunder 

Sorbus aucuparia   - Eberesche 

Taxus baccata   - Eibe 

Sambucus racemosa   - Traubenholunder 

Viburnum opulus   - Schneeball 

 

 

Pflanzliste für Schnitthecken (Pflanzliste C) 

Für die Pflanzung von Schnitthecken innerhalb der Gewerbegebiete werden die folgenden 

standortgerechten Arten empfohlen: 

 

Berberis vulgaris   - Sauerdorn 

Carpinus betulus   - Hainbuche  

Crataegus monogyna   - Weißdorn 

Fagus sylvatica   - Buche 

Fagus sylvatica »Purpurea«  - Blutbuche 

Ligustrum vulgare »Artrovirens« - Wintergrüner Liguster 

Taxus baccata   - Eibe 
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Anhang 3: Abstandsliste 2007 (Anlage 1 zum Abstandserlass des Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
06.06.2007 
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